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E) Die Tätigkeit zugunſten der Privatbeamten .

81 . Das Privatbeamtenprogramm der Zentrumsfraktion iſt
in folgendem Antrage niedergelegt : f

„die verbündeten Regierungen um Vorlegung von Geſetzentwürfen und ne
um Anordnungen zu erſuchen , welche bezwecken : 60

A. bezüglich der Privatbeamten :
1. Ausdehnung der Erhebungen des Beirats für Arbeiterſtatiſtik auf

die Verhältniſſe aller Privatbeamten ;
2. Errichtung von Ausſchüſſen der Privatbeamten in größeren Be —

trieben ;
3. eine geſetzlich anerkannte Standesvertretung der Privatbeamten ;
4. Sicherung der Koalitionsfreiheit der Privatbeamten ;
5. Sicherung der Dienſtkautionen der Privatbeamten im Konkurs des 1‚6

Arbeitgebers ; 16 Weitergehende Einſchränkung der Konkurrenzklauſel ;
7. Regelung der Arbeitszeit in den Kontoren und ſonſtigen kauf⸗

männiſchen Betrieben , die nicht mit offenen Verkaufsſtellen ver⸗
bunden ſind , auf Grund der Erhebungen des Beirats für Arbeiter -
ſtatiſtik .

B. bezüglich der techniſchen Angeſtellten :
J. rechtliche Gleichſtellung der techniſchen Angeſtellten mit den kauf⸗

männiſchen Angeſtellten , insbeſondere in bezug auf
a) die obligatoriſche Zahlung des Gehalts am Monatzſchluß ,
b) das Kündigungsrecht und den Fortbezug des Gehalts bei kurz —

friſtigen Unterbrechungen der Dienſtleiſtung , 0
c) die Ausſtellung des Dienſtzeugniſſes ſchon bei Kündigung des

Dienſtverhältniſſes ,
d) die Konkurrenzklauſel ;

2. Gewährung angemeſſener Ruhezeiten , insbeſondere der Sonntags⸗
ruhe , in erhöhtem Maße ;

3. Ausdehnung der Zuſtändigkeit der Gewerbe - oder Kaufmanns⸗ 0
gerichte auf die techniſchen Angeſtellten und Sicherung einer ent — f
ſprechenden Vertretung in dieſen ; 904. Anwendung der Beſtimmungen Ziffer 1 bis 3 auf die techniſchen
Angeſtellten in landwirtſchaftlichen Nebenbetrieben , im Verkehrs⸗ ei
gewerbe und im Bergbau ; jt

5. Regelung des Erfinderrechts der techniſchen Angeſtellten . “
(J. Seſſion 1912 . D. S. Nr . 25 und 225 )

Anträge in dieſer Richtung ſtellte das Zentrum am 10. Dezember 1903
( Druckſache Nr. 92) und 20. Februar 1907 ( Druckſache Nr. 44) . Der Reichstag
ſtimmte dieſen Anträgen zu. Die Erwägungen des Bundesrats ſind noch nicht
abgeſchloſſen ( Druckſache Nr. 187, II. Seſſion 1909/10 ) .

Abg . Dr . Pieper ging am 1. März 1912 auf einzelne dieſer⸗
Forderungen ein ; zunächſt auf die Konkurrenzklauſel :



„Die Privatbeamten dürfen , da der Faden in einer Kommiſſion des
Reichstags ſchon einmal geriſſen iſt , die Frage der Regelung der Konkurrenz⸗klauſel nicht einfach ſo weit behandeln , daß ſie Forderungen von ihrem Inter⸗eſſenſtandpunkte aus ſtellen und es dann dem Reichstag überlaſſen , die harteNuß eines etwaigen Kompromiſſes zu knacken . Es iſt ſchon mehrmals vor⸗
gekommen , daß es bei Verabſchiedung dieſes oder jenes Geſetzes im Reichstageſchwere Mühe koſtete , ein Kompromiß zur Ausgleichung ſcharfer Intereſſen⸗gegenſätze zuſtande zu bringen . Hier und da haben ſich bei' der Abſtimmung über
derartige Fragen auch politiſche Beweggründe geltend gemacht , und nachhermußten dann diejenigen , die ſich aus gutem Eifer für die Verabſchiedung eineswertvollen Geſetzes an einem Kompromiſſe beteiligt hatten , in der Oeffentlich⸗keit den Buckel herhalten und ſich von den Unbefriedigten verprügeln laſſen ,eben deshalb , weil ſie ein Kompromiß eingegangen waren . Deshalb erwartenmeine politiſchen Freunde , daß die Privatbeamten ſelbſt den Weg zu einem
Kompromiß ſuchen und ihn dem Reichstage vorſchlagen werden , wenn nun ,wie es ſcheint , feſtſteht , daß die verbündeten Regierungen zu der Abſchaffung der
Konkurrenzklauſel nicht die Hand reichen werden . Darum iſt es Aufgabe der
Privatbeamtenverbände , Stellung zu nehmen zunächſt zu den Vorſchlägen der
Regierung , indem ſie verſuchen , mit ihr in Verhandlungen einzutreten . “

( 17. Sitzung vom 1. März 1912 . St . B. S. 396)
Zur Frage der Koalitionsfreiheit meinte der Redner :
„ Haben doch gerade die Vorgänge , welche wohl Anlaß gaben , von einer

radikalen Strömung in Privatbeamtenverbänden zu ſprechen — früher deutete
man auf einen Handlungsgehilfenverband und jetzt meint man einen Verband
techniſcher Angeſtellten —, in den Kreiſen der älteren Verbände der Handlungs⸗gehilfen und techniſchen Angeſtellten Anlaß gegeben , die Frage zu erörtern ,ob es angebracht ſei , daß dieſe Verbände ein Kartell mit den Arbeitergewerk⸗
ſchaften ſchließen oder doch die radikale Kampfesweiſe von gewiſſen Gewerk⸗
ſchaften übernähmen . Und da haben die älteren und ſtärkeren Verbände mit
immer deutlicherer Klarheit ſich dahin ausgeſprochen , daß die Arbeitsmethodeund Taktik der Privatbeamten nicht eine Kopie der' radikalen Gewerkſchafts⸗taktik ſein könne . Man erklärte vor allem , daß es tief zu bedauern ſein würde ,wenn gewiſſe radikale politiſche Beſtrebungen Einfluß zu gewinnen ſuchenwürden in Privatbeamtenverbänden , wie ſie leider in den freien Gewerkſchaften
Einfluß gewonnen haben , was ja bei den jüngſten Reichstagswahlen ſich deut⸗
lich gezeigt hat . Ich ſage , in ſolchen Erſcheinungen kann kein Grund liegen
für jenes feindliche Vorgehen gegen das Koalitionsrecht der Angeſtellten . Im
Gegenteil , gerade wenn man ſieht , daß nun auch hier und da unter den An⸗
geſtellten , ſei es infolge Beeinfluſſung durch politiſche Parteien , ſei es infolgevon Kinderkrankheiten junger aufſtrebender Verbände , ſich radikale Beſtre⸗
bungen geltend machen , die zum Teil auch eine Folgeerſcheinung der Tatſache
ſind , daß die Stellung der Techniker in manchen Großbetrieben ſtark nieder⸗
gedrückt iſt , ſo daß ſie zwiſchen ſich und den Arbeitern kaum noch einen großen
Unterſchied finden können , dann heißt es doch Oel ins Feuer gießen , wenn man
einen Angriff auf das Koalitionsrecht macht , auf eines der Grundrechte eines
jeden , der im abhängigen Lohnverhältnis ſteht . “ ( St . B. S. 397 )

Der Antrag des Zentrums wurde mit großer Mehrheit an —
genommen .

82 . Fürſorge für die Gehilfen der Rechtsanwälte ſtrebt folgen⸗
der Zentrumsantrag an :

„ Die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichstage tunlichſt bald
einen Geſetzentwurf vorzulegen , welcher bezüglich der Gehilfen der Rechts⸗
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anwälte , Notare und Gerichtsvollzieher über die Arbeitszeit , die Kündigungs⸗

friſten , die Sonntagsruhe , die berufliche Aus⸗ und Fortbildung die gleichen
oder ähnliche Schutzvorſchriften vorſieht , wie ſie das Handelsgeſetzbuch und die

Gewerbeordnung hinſichtlich der Handelsangeſtellten enthält . “
(J. Seſſ . 1912 , Druckſ . Nr . 68 und 217 )

Abg . Dr . Pieper gab am 1. März 1912 dem Wunſche Aus⸗

druck , daß nach dem vielen Vorbereiten nun bald ein Geſetzentwurf
dem Reichstage vorgelegt werden würde . Der Antrag fand An —

nahme .
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